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Betreff: 
Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe auf der Grundlage des sogenannten 
Hartz-IV-Gesetzes; 
hier: Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft SGB II für den  
        Kreis Unna (ARGE) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
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Sachdarstellung: 
 
1. Einführung/Ausgangslage 
 
Mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV) führt der 
Bundes-Gesetzgeber ab dem 01.01.2005 die bisherige Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe 
für Erwerbsfähige in einem neuen, einheitlichen Leistungssystem, der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, zusammen. 
 
Hintergrund sind die Bestrebungen der Bundesregierung, den gesamten Arbeitsmarkt in der 
Bundesrepublik zu reformieren. Ein wichtiger Bestandteil war insoweit die Neustrukturierung 
der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit durch das sogenannte Hartz-III-Gesetz. Dadurch 
soll die Effizienz der Arbeit dieser Behörde deutlich verbessert werden. Die Umwandlung in 
eine Bundesagentur für Arbeit bzw. vor Ort in Agenturen für Arbeit, die bereits am 
01.01.2004 wirksam geworden ist, stellt im Wesentlichen eine Umstellung auf eine 
kundenorientierte Dienstleistung dar. Die Vermittlung der Arbeitssuchenden in den ersten 
Arbeitsmarkt steht im Vordergrund. 
 
In einem weiteren Schritt werden nun durch das Hartz-IV-Gesetz die steuerfinanzierten 
staatlichen Leistungen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt. Dies erscheint 
auch sinnvoll, weil es ökonomisch nachteilig ist, zwei Leistungsarten parallel vorzuhalten, 
obwohl der Kreis der Betroffenen im Wesentlichen identisch ist, nämlich erwerbsfähige 
Menschen und deren Familienangehörige. Mit diesem Schritt hat der Gesetzgeber sich 
gleichzeitig entschieden, die neuen Aufgaben teilweise zu kommunalisieren. Dieser Gedanke 
spiegelt sich wieder in der Begründung von Zuständigkeiten für die Kreise und kreisfreien 
Städte (kommunale Träger). 
 
Zeitgleich mit der Einführung des Hartz-IV-Gesetzes wird die Sozialhilfe nach dem bisher 
gültigen Bundessozialhilfegesetz abgeschafft. Stattdessen werden in einem neuen Gesetz 
(Sozialgesetzbuch XII) unterschiedliche staatliche Leistungsarten neu gefasst und 
zusammengeführt, nämlich Leistungen für nicht erwerbsfähige Personen und deren 
Familienangehörige, Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz hinsichtlich der 
bedarfsorientierten Grundsicherung und Leistungen für pflegebedürftige Menschen, die 
bislang nach den §§ 68 ff. BSHG erbracht wurden. 
 
Neben anderen Regelungen ist nun wesentlicher Inhalt des Hartz-IV-Gesetzes die 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). 
In diesem Leistungssystem erhalten alle Erwerbsfähigen und deren Angehörige in der 
Bedarfsgemeinschaft derartige Grundsicherungsleistungen, die vor allem darin bestehen, 
Betroffene beim Erhalt oder Erwerb eines Arbeitsplatzes zu unterstützen. Erst in zweiter 
Linie werden Leistungen wie Arbeitslosengeld II für Arbeitssuchende und im Sozialgeld für 
Personen in der Bedarfsgemeinschaft erbracht. 
 
2. Zuständigkeiten 
 
Träger der Leistungen sind nach § 6 SGB II die Bundesagenturen für Arbeit und die 
kreisfreien Städte und Kreise. Eine eigene Zuständigkeit der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Das Gesetz erhält folgende Regelungen: 
 
a) Die kreisfreien Städte und Kreise sind zuständig für die Kosten der Unterkunft, die 

Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassenden einmaligen Leistungen (z. B. 
Wohnungserstausstattungen und Klassenfahrten) sowie für die 
Kinderbetreuungsleistungen, die Schuldner- und Suchtberatung und die psychosoziale 
Betreuung. 
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b) Die Bundesagentur für Arbeit ist zuständig für alle übrigen Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende, die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes unter Einschluss der Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 
und die arbeitsmarktlichen Eingliederungsleistungen. 

 
Um die Idee der Teilkommunalisierung der staatlichen Leistungen zu verwirklichen und um 
möglichst positive Effekte für den Arbeitsmarkt vor Ort erreichen zu können, sieht der 
Gesetzgeber in § 44 b SGB II eine Kooperationsform zwischen den beiden Trägern vor, 
nämlich eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Um die Aufgabenwahrnehmung durch die ARGE 
erfüllen zu können, bedarf es nunmehr der Mitwirkung der ka. Kommunen, die durch das 
jetzt vorgelegte Vertragswerk sichergestellt und durch Beschlüsse des Kreistages und der 
kommunalen Räte rechtlich verbindlich auf den Weg gebracht werden soll. 
 
3. Umsetzung auf Kreisebene 
 
Hinsichtlich der Umsetzung des SGB II auf Kreisebene stimmte der Kreistag mit Beschluss 
vom 05. Juli 2004 der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zur einheitlichen 
Wahrnehmung der Aufgaben im Kreis Unna zu. Die Kreisverwaltung Unna wurde beauftragt, 
mit den Agenturen für Arbeit in Hamm und Dortmund eine entsprechende 
Kooperationsvereinbarung in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vorzubereiten. 
 
Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits Einvernehmen zwischen den Agenturen für Arbeit, dem 
Kreis und den ka. Kommunen, dass im Kreis Unna eine dezentrale Lösung entwickelt 
werden soll, um dem wichtigen Gesichtspunkt der Bürgernähe gerecht zu werden, aber 
auch, um die vorhandenen Strukturen in den örtlichen Sozialämtern optimierend nutzen zu 
können. Neben diesen ortsbezogenen Strukturen wird es weiterhin die Agenturen für Arbeit 
in Hamm und Dortmund, einschließlich der jeweiligen Geschäftsstellen in Lünen, Kamen, 
Unna und Schwerte geben, die noch anderweitige Zuständigkeiten haben, insbesondere die 
Aufgabenerfüllung nach dem Sozialgesetzbuch III (u. a. Leistungen von Arbeitslosengeld I). 
 
Um die organisatorische Gestaltung der beteiligten Partner und eine Arbeitsaufnahme der 
ARGE sowie die entsprechende Aufgabenwahrnehmung der ka. Kommunen sicherstellen zu 
können, muss ein „Paket“ von mehreren Verträgen geschlossen werden: 
 
- Vertrag über die Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß    

§ 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 
- Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft SGB II für 

den Kreis Unna (ARGE Kreis Unna) und den Agenturen für Arbeit Hamm und 
Dortmund 

 
- Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft SGB II für 

den Kreis Unna (ARGE) und dem Kreis Unna 
 
- Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft SGB II für 

den Kreis Unna (ARGE) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
 
Gegenstand der Beschlussfassung des Bergkamener Rates ist demnach der letztere 
Vertrag, der u. a. von den Bürgermeistern zu unterschreiben sein wird. Dieser Vertrag steht 
jedoch in rechtlicher oder praktischer Verbindung mit den anderen Verträgen, so dass auch 
diese mittelbar Gegenstand der Beschlussfassung werden. Im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bergkamen wird von einer Unterzeichnung aller 
Verträge, die für den 09.12.2004 vorgesehen ist, auszugehen sein. Dementsprechend ist der 
Beschlussvorschlag in dieser Vorlage formuliert. 
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Zum weiteren Verständnis sind dieser Vorlage beigefügt: 
 
Kopien 
 
- des Entwurfes der Kreistagsvorlage vom 25.11.2004 zur Beschlussfassung durch den 

Kreistag am 07.12.2004 nebst allen Anlagen, 
 
- Entwurf des Vertrages über die Gründung und Ausgestaltung einer 

Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44 b des Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und  
 
- Entwurf Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft SGB 

II für den Kreis Unna (ARGE) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. 
 
- Anlagen 1 bis 3 – 
 
Zur weiteren Sachdarstellung wird auf den Inhalt der Kreistags-Vorlage verwiesen. 
 
Der kommunale Dienstleistungsüberlassungsvertrag (Anlage 3) ist nicht nur erforderlich, um 
bürgernah vor Ort die Aufgaben der Träger anbieten zu können, sondern auch, um das 
kommunale Personal für die Wahrnehmung bereitstellen zu können. Denn der Kreis verfügt 
kaum über entsprechendes Personal, während die ARGE überhaupt kein eigenes Personal 
vorhält. Infolge dessen sollen die ka. Kommunen gewissermaßen mit ihrem Personal als 
Dienstleister für die zuständigen Träger bzw. die von ihnen gebildete ARGE auftreten. 
 
Das Personaltableau, das nach dem 01.01.2005 zum Einsatz kommen soll, ist zwischen den 
ka. Kommunen, dem Kreis und den Arbeitsagenturen abgestimmt. Veränderungen können 
sich im Laufe der Zeit ergeben. Die Finanzierung der notwendigen Personalkosten und der 
damit verbundenen Sachkosten erfolgt ausschließlich durch den Bund bzw. die 
Bundesagentur für Arbeit. 
 
4. Finanzielle Auswirkungen für die Stadt Bergkamen 
 
Die finanziellen Auswirkungen des SGB II aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe in den Verwaltungshaushalten des Kreises und der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden können zurzeit und teilweise nur als vorläufige Schätzung dargelegt werden, da 
die vorliegende Datenlage der Agentur für Arbeit keine belastbaren und nachhaltigen 
Aussagen über die Anzahl der Haushalte von Arbeitslosenhilfeempfängern und über die 
Quote der AL-Empfänger, die nicht als erwerbsfähig eingestuft und in den Leistungsbereich 
SGB XII übergeleitet werden, zulässt.  
 
Konkrete Finanzströme und –auswirkungen werden abzulesen sein in den Haushalten des 
Kreises Unna und der Stadt Bergkamen für das Haushaltsjahr 2005 
 
Dabei sind folgende Verteilerkriterien zu berücksichtigen: 
 
- Die bisherige städtische Finanzierungsbeteiligung in Höhe von 50 % an den Kosten 

der Sozialhilfe entfällt. Bisheriger städtischer Aufwand im Durchschnitt: 2,5 bis 3,0 
Mio. €. 

 
- Bund und Kreis erstatten den zur Erledigung der Aufgaben notwendigen Personal- 

und Sachkostenaufwand. Jahresbezogen wird ein Betrag von bis zu 1,4 Mio. € 
erwartet. 

 
- Der Kreis Unna hat die Kosten der Unterkunft in Höhe von 69,9 Mio. € abzüglich der 

Bundeserstattung von zurzeit 29,1 % der anfallenden Kosten (= 20,1 Mio. €) zu 
tragen. Aufwand Kreis: 49,8 Mio. €. 
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- Der Kreis muss Kosten aufbringen für die Aufgaben, die darüber hinaus in Ziffer 2 a 

der Vorlage aufgeführt sind. Aufwand: ca. 2,7 Mio. €. 
 
- Zusätzlicher Aufwand entsteht der Stadt für Asylbewerber durch den Wegfall des 

Wohngeldes in Höhe von ca. 95.000,00 €. 
 
- Schließlich wird es ab dem 01.01.2005 keine Wohngeldleistungen an Empfänger von 

SGB-Leistungen mehr geben. Dadurch wird das Land entlastet. Die Entlastung wird 
an die Kreise und die kreisfreien Städte und Gemeinden weitergegeben. Entlastung 
für den Kreis: 5,8 Mio. €. 

 
Der Kreis Unna wird im Zusammenhang mit den anstehenden Erörterungen und der 
Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2005 ff. – vorgesehen ist der 1. März 2005 – die 
o.  g. Finanztransfers regeln. Dabei sind auch die Einsparungen des Kreises bei den 
Kosten der Sozialhilfe (Hartz, Hilfe zur Arbeit, Krankenhilfe) in Höhe von 45,8 Mio. € zu 
berücksichtigen. 
 
Die Stadt Bergkamen wird die finanziellen Auswirkungen im Haushaltsplan 2005 ff. 
berücksichtigen müssen. Der Haushaltsplan wird am 14. April 2005 vom Rat verabschiedet. 
 
Aggregiert wird nach gegenwärtiger vorsichtiger Schätzung der Verwaltungshaushalt der 
Stadt Bergkamen um bis zu 1,2 Mio. € pro Jahr entlastet werden.  
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen stimmt dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der 
Arbeitsgemeinschaft SGB II für den Kreis Unna (ARGE) und den kreisangehörigen Städten  
und Gemeinden (Anlage 3) in Verbindung mit den weiteren in dieser Vorlage genannten 
Verträgen zu und genehmigt insoweit die Unterzeichnung des Vertrages durch den 
Bürgermeister der Stadt Bergkamen. 
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